
Verkaufswagen Pagodenzelt Anhänger 

Stromanschluss  __________________

Teilnahme am Wochenmarkt im 

1

Standgebühr 

Größe (Pflichtangabe!): ____________  (Länge x Breite)

Bis 3,50 Meter | Pro Halbjahr: 180,00 € netto + 19 % Mehrwertsteuer 
Ab 4,00 Meter | Pro Halbjahr: 205,00 € netto + 19 % Mehrwertsteuer

Bis 3,50 Meter | Saison: 200,00 € netto + 19 % Mehrwertsteuer 
Ab 4,00 Meter | Saison: 220,00 € netto + 19 % Mehrwertsteuer

Mit der Anmeldung akzeptieren Sie unsere Teilnahme- und 
Veranstaltungsbedienungen

Bitte wenden!

ANMELDUNG WOCHEN-/BAUERNMARKT 2026  IM 
HISTORISCHEN ZENTRUM BERCHTESGADEN 

jeden Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 

Firma: _________________________________________________________________ 
Ansprechperson (Name, Vorname): _________________________________________ 
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________ 
PLZ, Ort: _______________________________________________________________ 
Telefon Festnetz: _____________________ Telefon mobil: _______________________ 
E-Mail-Adresse: _______________________ Website: __________________________
Facebook: ___________________________ Instagram: _________________________
Angebotspalette: _________________________________________________________

Angaben zum Stand (bitte ankreuzen und ausfüllen!)

1. Halbjahr (09. Januar bis 26. Juni | Anmeldeschluss: 19. Dezember 2025)

2. Halbjahr (03. Juli bis 18. Dezember | Anmeldeschluss: 05. Juni 2026) 
Saison (03. April bis 30. Oktober | Anmeldeschluss: 13. März 2026)
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I�U GLH 9HUDQVWDOWXQJHQ GHU  
   

 

1. Teilnahme
Mit der Anmeldung oder Zusage zur Teilnahme an Veranstaltungen der Aktiven Unternehmen 
Berchtesgaden e. V. (z. B. Wochenmarkt, verkaufsoffene Sonntage, Vogelwuids Musikfestival, 
Sagenhaftes Winterleuchten oder vergleichbare Veranstaltungen) erkennt der Aussteller diese 
Teilnahme- und Veranstaltungsbedingungen als verbindlichen Bestandteil des 
Teilnahmevertrags an.

Die Teilnahmebedingungen sind auf der Website des Vereins abrufbar oder werden auf 

Anfrage zugesandt. 

'HU $XIEDX GHV 6WDQGHV KDW VR ]X HUIROJHQ� GDVV )OXFKW� XQG 'XUFKJDQJVZHJH PLW HLQHU  
0LQGHVWEUHLWH YRQ  IUHLJHKDOWHQ ZHUGHQ�  
7LVFKH� .LVWHQ RGHU DQGHUH *HJHQVWlQGH G�UIHQ QXU LQQHUKDOE GHU ]XJHZLHVHQHQ )OlFKH  
DXIJHVWHOOW ZHUGHQ� %RGHQPDUNLHUXQJHQ VLQG HLQ]XKDOWHQ� 

'LH 0D�H GHV 6WDQGSODW]HV �+|KH� %UHLWH� /lQJH� VRZLH GHU EHQ|WLJWH 6WURPDQVFKOXVV VLQG  
EHL GHU $QPHOGXQJ PLW]XWHLOHQ�  
'HU $XVVWHOOHU LVW I�U GLH (LQKDOWXQJ DOOHU WHFKQLVFKHQ� VLFKHUKHLWV� XQG K\JLHQHUHFKWOLFKHQ  
9RUVFKULIWHQ VHOEVW YHUDQWZRUWOLFK� (OHNWULVFKH *HUlWH P�VVHQ GHQ JHOWHQGHQ  
6LFKHUKHLWVDQIRUGHUXQJHQ HQWVSUHFKHQ XQG N|QQHQ GXUFK GHQ 9HUDQVWDOWHU �EHUSU�IW ZHUGHQ�  
'HU %HWULHE YRQ $QODJHQ NDQQ XQWHUVDJW ZHUGHQ� ZHQQ 6LFKHUKHLWVPlQJHO IHVWJHVWHOOW  
ZHUGHQ� 

3. Warenangebot
Es dürfen ausschließlich die im Rahmen der Anmeldung angegebenen Waren angeboten 
werden. Änderungen bedürfen der Zustimmung des Veranstalters.

'LH $QPHOGXQJ HUIROJW VFKULIWOLFK RGHU SHU (�0DLO DQ  
� (UVW PLW GHU %HVWlWLJXQJ GXUFK GHQ 9HUDQVWDOWHU �SHU (�0DLO RGHU  

3RVW� ZLUG GLH %XFKXQJ YHUELQGOLFK� 1DFK HUIROJWHU %XFKXQJ HUKlOW GHU $XVVWHOOHU DOOH  
ZHLWHUHQ ,QIRUPDWLRQHQ UHFKW]HLWLJ YRU GHU 9HUDQVWDOWXQJ� 

'LH 9HUJDEH GHU 6WDQGSOlW]H HUIROJW GXUFK GHQ 9HUDQVWDOWHU� $XV RUJDQLVDWRULVFKHQ *U�QGHQ  
NDQQ NHLQ $QVSUXFK DXI HLQHQ EHVWLPPWHQ 6WDQGSODW] HUKREHQ ZHUGHQ� 
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5. Bezahlung

Die Teilnahmegebühr ist per Überweisung oder SEPA-Lastschrift zu entrichten.
Bei Lastschrift wird der fällige Betrag 20 Tage vor Veranstaltungsbeginn eingezogen. Bei
Überweisung ist die Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der

Buchungsbestätigung fällig.

Für Rücklastschriften oder fehlerhafte Zahlungen kann eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 

10,00 € erhoben werden, sofern diese den nachweislich entstandenen Aufwand nicht 

übersteigt. 

6. Rücktritt / Absage durch den Aussteller

Eine Stornierung ist bis spätestens 21 Tage vor Veranstaltungsbeginn in Textform (per E-
Mail an veranstaltungen-aub@berchtesgaden.de) möglich.
Bereits gezahlte Standgebühren werden in diesem Fall erstattet.

Bei späterer Absage oder Nichterscheinen erfolgt keine Rückerstattung der Standgebühr, es 

sei denn, der Aussteller weist einen wichtigen Grund nach (z. B. Krankheit, 

behördliche Anordnung). In diesem Fall kann der Veranstalter nach pflichtgemäßem 

Ermessen eine teilweise Rückerstattung gewähren. 

Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. 

7. Marktzeiten

• Wochenmarkt: 08:00 – 12:00 Uhr
• Verkaufsoffene Sonntage: Standlmarkt 10:00 – 16:00 Uhr, geöffnete Geschäfte

11:00 –16:00 Uhr
• Vogelwuids Musikfestival: 12:00 – 23:00 Uhr
• Sagenhaftes Winterleuchten: 16:00 – 21:00/22:00 Uhr

Der Aufbau darf frühestens 90 Minuten vor Veranstaltungsbeginn erfolgen, der Abbau 

erst nach Veranstaltungsende und muss spätestens 60 Minuten nach Marktende 

abgeschlossen sein. 

8. Aufbau und Abbau

Der reservierte Platz muss spätestens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn

eingenommen sein. Nicht belegte Standflächen können neu vergeben werden; ein Anspruch
auf Rückerstattung besteht in diesem Fall nicht.

9. Sauberkeit

Der Standplatz ist während und nach der Veranstaltung sauber zu halten. Abfälle,
Verpackungen und sonstige Rückstände sind vollständig zu entsorgen.
Bei Nichtbeachtung wird eine Reinigungsgebühr von 150,00 € zzgl. USt erhoben.
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10. Haftung

Der Aussteller haftet für alle Schäden, die durch ihn, seine Mitarbeiter oder Besucher

verursacht werden.

Der Veranstalter haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur für Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht 

• für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit,

• für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten).
In letzterem Fall ist die Haftung auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden
begrenzt.

Eine Haftung für entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder mittelbare Schäden 
ist ausgeschlossen. 

11. Werbung
Das Anbringen von Plakaten, Bannern oder das Verteilen von Werbematerial auf dem
Marktgelände ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Veranstalters
zulässig.

12. Verhalten
Der Aussteller hat sich so zu verhalten, dass andere Teilnehmer und Besucher nicht
behindert oder gefährdet werden.
Den Anweisungen des Veranstalters und seiner Bevollmächtigten ist Folge zu leisten.

13. Foto-, Ton- und Bildaufnahmen
Der Veranstalter ist berechtigt, während der Veranstaltung Foto-, Ton- und
Filmaufnahmen zu erstellen und diese im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B.
Website, Social Media, Presseberichte) zu verwenden.

Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes 
Interesse an der Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit). 
Soweit Personen erkennbar abgebildet werden, besteht die Möglichkeit, der 
Veröffentlichung zu widersprechen. Hierauf wird vor Ort durch Aushang hingewiesen. 

Eine kommerzielle Nutzung der Aufnahmen findet nicht statt. 

14. Absage durch den Veranstalter
Sollte die Veranstaltung aus Gründen, die der Veranstalter zu vertreten hat, nicht
stattfinden, werden bereits gezahlte Standgebühren erstattet oder gutgeschrieben.

Bei wetterbedingter Absage (z. B. Unwetterwarnung, Sicherheitsrisiko) erfolgt 
ebenfalls eine Rückerstattung. 
Weitergehende Ansprüche (z. B. entgangener Gewinn, Anfahrts- oder 
Übernachtungskosten) sind ausgeschlossen. 
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15. Anordnungen des Veranstalters
Den Anordnungen des Veranstalters und seiner Bevollmächtigten ist Folge zu leisten. Bei
wiederholten oder groben Verstößen gegen diese Bedingungen, insbesondere bei

• nicht genehmigtem Warenverkauf
• unerlaubter Werbung
• Missachtung von Aufbau-/Abbauzeiten oder
• sicherheitsgefährdendem Verhalten

kann der Aussteller von der laufenden und zukünftigen Teilnahme ausgeschlossen 
werden. Eine Rückerstattung der Gebühren erfolgt in diesem Fall nicht.

16. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme- und Veranstaltungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.

Anstelle der unwirksamen Regelung gilt eine Bestimmung als vereinbart, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Regelung am nächsten kommt. 

Aktive Unternehmen Berchtesgaden e. V. 
Maximilianstraße 9 · 83471 Berchtesgaden E-Mail: 
info@aktive-unternehmen-bgd.de  oder 
veranstaltungen-aub@berchtesgaden.de
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